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BL Fixed 200 
starre Wandhalterung 

Art.-Nr.: 8412

Die Wandhalterung BL Fixed 200 ist ein starrer Wand-
halter, welcher sich durch seine extrem simple Konst-
ruktion auszeichnet. 

Dank des zweiteiligen Aufbaus bzw. des Einsteck-Sys-
tems und der eingebauten Wasserwaage ist die Instal-
lation schnell und präzise (- inkl. Aushängesicherung).  

Flachbildschirme von 15 bis 32“ | 38 - 81 cm können 
montiert werden. Die universelle VESA-Norm wird da-

bei von VESA 75 x 75 mm bis maximal VESA 200 x 
200 mm unterstützt. 

Die extra flache Halterung ist schlag- und kratzfest 
schwarz pulverbeschichtet und nimmt durch den ge-
ringen Wandabstand von gerade einmal 19 mm sehr 
wenig Platz ein. 

Die maximale Traglast liegt bei 30 kg.

Technische Änderungen vorbehalten | Dieses Dokument ist Eigentum der HAGOR Products GmbH. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten,  
soweit nicht ausdrücklich gestattet.  Zuwiderhandlung verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.
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für Flachbildschirme von 15 - 32“ | 38 - 81 cm 

Landscape- oder Portrait-Ausrichtung 

	inkl. Universalaufnahme, VESA 75 × 75 mm,  
 100 × 100 mm, 200 × 100 mm oder 200 × 200 mm 

19 mm Wandabstand

inkl. integrierter Wasserwaage 

Farbe: schwarz 

schlag- und kratzfest pulverbeschichtet  

Traglast bis 30 kg

200

100

200

75

75

100

209.5

19

BL Fixed 200 
starre Wandhalterung 

Art.-Nr.: 8412

Technische Änderungen vorbehalten | Dieses Dokument ist Eigentum der HAGOR Products GmbH. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten,  
soweit nicht ausdrücklich gestattet.  Zuwiderhandlung verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.


